Arbeitsvertrag

zwischen


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________

- nachfolgend Arbeitgeber "AG" genannt -

und

Frau/Herrn
__________________________________________________   

Wohnort 
__________________________________________________

Straße       
__________________________________________________

Telefon
__________________________________________________                     

geb. am/in
__________________________________________________              

Staatsangehörigkeit: _____________________________________________

- nachfolgend Arbeitnehmer “AN” genannt -                                                  

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:


§ 1 Beginn der Tätigkeit / Probezeit
(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am ____________ und ist unbefristet. Eine Kündigung vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist  ausgeschlossen.


Alternativ: 


Das Arbeitsverhältnis beginnt am ________________ und ist befristet bis 


zum ____________.

(2) Die ersten _______ Monate gelten als Probezeit. 

(3) Während der Probezeit können die Parteien das Arbeitsverhältnis jederzeit schriftlich ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von vierzehn Tagen kündigen.

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.


§ 2 Tätigkeit
(1) Der AN wird eingestellt als ____________________________________________ . 

Der AN wird in _______________________________________________ beschäftigt.

(2) Der AG behält sich vor, den AN auch andere seiner Vorbildung und seinen Fähigkeiten entsprechende zumutbare Tätigkeiten im Unternehmen - auch an einem anderen Ort  - zu übertragen.

(3) Das Recht des AG, dem AN eine andere Tätigkeit zu übertragen, wird auch durch eine lange währende Verwendung auf demselben Arbeitsplatz nicht beschränkt.


§ 3 Arbeitszeit
(1) Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich _____  Stunden, wobei die Arbeitstage auf alle

Wochentage verteilt werden können.

(2) Die Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne Wochentage sowie Beginn und Ende der vertraglichen Arbeitszeit richten sich nach den betrieblichen Bestimmungen. 

Der Dienstplan ist bindend.  Er wird wöchentlich im Voraus dem AN bekannt gegeben.

Im beiderseitigen Einvernehmen, das nicht  der Schriftform bedarf, kann die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit kurzfristig unter- oder überschritten werden. Das Einvernehmen ist spätestens am Tag der Unter- bzw. Überschreitung herzustellen. Widerspruchslose Entgegennahme des Dienstplanes gilt als Zustimmung. 

Nach Abstimmung mit dem AN kann der AG eine Unterschreitung der Arbeitszeit auf den Arbeitszeitausgleich anrechnen. 

Jeder AN ist verpflichtet, sich rechtzeitig selbst über seinen Dienstplan zu informieren.

(3) Der AN ist verpflichtet, auch regelmäßig in Wechselschichten und im Teildienst  zu arbeiten sowie seine Arbeitsleistungen auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie nachts entsprechend der betrieblichen Einteilung zu erbringen sowie auf Anforderung zulässige Mehrarbeit zu leisten.

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden.

(4) Die Arbeitszeit beginnt nach dem Umziehen (Dienstkleidung) mit Aufnahme der Tätigkeit am Arbeitsplatz und endet vor dem Umziehen (Privatkleidung). 

Zur Arbeitszeit gehören nicht Pausen -  vorausgesetzt, diese betragen im Einzelfall mindestens 15 Minuten.


§ 4 Vergütung
(1) Der AN erhält eine monatliche Vergütung von ____________ EUR brutto. Die Vergütung wird  monatlich spätestens bis zum ______________ Tag des auf den Abrechnungsmonat folgenden Monats abgerechnet und ausgezahlt. Die Zahlung erfolgt unbar.

Mehrarbeit wird nur dann vergütet oder mit Freizeit abgegolten, wenn sie  vom AG 

ausdrücklich angeordnet oder genehmigt worden ist, wobei ________ Überstunden 

pro Woche mit dem Gehalt abgegolten sind.

Mit dem Gehalt sind darüber hinaus alle sonstigen Zuschläge, wie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge, abgegolten.

(2) Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie darüber hinausgehende besondere Zuwendungen des AG sind rein freiwillige Leistungen, auf welche der AN auch im Wiederholungsfall keinen Rechtsanspruch hat.

§ 5 Urlaub
Der AN hat Anspruch auf _________ Werktage Urlaub pro Jahr. Die Urlaubszeit hat sich möglichst nach den betrieblichen Belangen zu richten. 

Übertragungen ins Folgejahr sind zu vermeiden; solche über den 31. März eines  Folgejahres hinaus bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des AG, ansonsten verfallen diese übertragenen Urlaubsansprüche.

§ 6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Das Arbeitsverhältnis endet auch ohne Kündigung mit Ablauf des Monats, zu dem der AN eine gesetzliche Altersrente ohne Kürzung beanspruchen kann oder tatsächlich eine gesetzliche Rente wegen Alters bezieht. 

(2) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, eine verspätet erfolgte Kündigung gilt als Kündigung für den nächst zulässigen Termin. Im Übrigen kann das Arbeitsverhältnis unter Maßgabe der gesetzlich geregelten Kündigungsfristen  gekündigt werden.

(3) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der AN sämtliche im Eigentum des AG stehenden Gegenstände herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen.

(4) Nach Ausspruch der Kündigung ist der AG berechtigt, den AN bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unter Fortzahlung seiner Bezüge und unter Anrechnung restlicher Urlaubsansprüche von der Arbeitsleistung freizustellen.

(5) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.


§ 7 Sonstiges 
(1) Informationspflicht

Für das Arbeitsverhältnis gelten die betrieblichen Anweisungen und Richtlinien, die

Betriebsordnung sowie die am Aushang (schwarzen Brett) angebrachten  allgemeinen Informationen und Anordnungen.

Der AN ist verpflichtet, regelmäßig die Aushänge und Mitteilungen des AG am schwarzen Brett zur Kenntnis zu nehmen. 

 (2) Abtretung / Verpfändung

Entgeltabtretungen sind  unzulässig; Verpfändungen sollen vermieden werden. Für die Bearbeitung einer Entgeltpfändung werden 15,00 EUR und für jede Überweisung 

2,50 EUR vom Entgelt einbehalten.

(3) Vertraulichkeit

Der AN verpflichtet sich, Unbefugten gegenüber absolutes Stillschweigen über alle ihm während der Vertragsdauer bekannt werdenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse  zu wahren. Dies gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Vertrauliche Unterlagen dürfen niemand Anderen als den Personen, für die sie bestimmt sind, zugänglich gemacht werden.

 (4) Nebentätigkeit

Eine entgeltliche Nebentätigkeit - auch während des Urlaubs - ist nicht gestattet, es sei denn, der AG gibt schriftlich vorher seine Zustimmung.

(5) Datenverarbeitung

Mit Vertragsunterzeichnung gibt der AN die Einwilligung, dass seine Daten maschinell verarbeitet  und gespeichert werden dürfen. Soweit betrieblich erforderlich, kann die Datenverarbeitung durch eine beauftragte externe Stelle (z.B. Steuerberatungsbüro) erfolgen. Diese Stelle wird gesondert auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet. Der AG sorgt für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

(6) Arbeitspapiere

Der AN ist verpflichtet, dem AG vor Aufnahme seiner Tätigkeit alle erforderlichen Arbeitspapiere (einschließlich Gesundheitszeugnis) vorzulegen. Er erhält diese spätestens  bei Vertragsbeendigung, d.h. 10 Tage nach der letzten Abrechnung, zurück.

(7) Arbeitsverhinderung und Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit 

Der AN ist verpflichtet, seine Arbeitsverhinderung oder seine Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit unverzüglich dem AG mitzuteilen. Bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit ist der Nachweis ab dem 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage eines ärztlichen Attestes innerhalb von drei Kalendertagen zu führen. 

(8) Vertragsstrafe

Tritt der AN seine Stelle nicht an oder gibt er seinen Arbeitsplatz ohne Einhaltung der Kündigungsfrist auf, ohne dazu nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt zu sein, oder kündigt der AG dem AN fristlos aus einem Grund, den der AN schuldhaft verursacht hat, so hat der AG Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe einer Monatsvergütung.

§ 8 Erklärungen des AN

(1) Der AN versichert ausdrücklich und wahrheitsgemäß 

- zur Zeit voll arbeitsfähig zu sein,

- für sämtliche anfallende Arbeiten im Rahmen dieses Arbeitsvertrages  körperlich und 

  geistig geeignet zu sein,

- nicht an akuten und ansteckenden Krankheiten zu leiden,

- mit Datum des Arbeitsvertrages keinen Antrag auf Schwerbehinderten- und/oder Gleichgestellteneigenschaften gestellt zu haben.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine, nur teilweise oder unwahre Angabe zur fristlosen oder ersatzweise ordentlichen Kündigung führen können.

(2) Der AN ist verpflichtet, alle für das Arbeitsverhältnis wichtigen Angaben und Ände-rungen der persönlichen Verhältnisse dem AG ohne besondere Aufforderung unver-züglich mitzuteilen, wie z.B. Änderung der Anschrift und des Familienstandes.

§ 9 Ausschlussfristen

(1) Der AN ist zur sofortigen Nachprüfung der Lohnabrechnungen und des ausgezahlten Lohnbetrages verpflichtet. Stimmt der überwiesene Betrag mit dem der Lohnabrechnung nicht überein, so ist dies unverzüglich dem AG zu melden.

(2) Gegenseitige Ansprüche aller Art aus diesem Arbeitsverhältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist  von zwei Monaten seit Fälligkeit des Anspruchs schriftlich geltend gemacht werden.

§ 10 Schriftform und Bestand des Vertrages

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftform.

(2) Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein,  so sind sich die Vertrags-parteien bereits jetzt darüber einig, dass der Vertrag im Übrigen wirksam bleibt. Die Parteien verpflichten sich, an Stelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahe kommende wirksame Regelung zu treffen. 

(3) Seitens des AG wird darauf hingewiesen, dass der AG nicht tarifgebunden ist. Für das Arbeitsverhältnis finden folgende Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen Anwendung:

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

 § 11 Besondere Vereinbarungen 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

§ 12 Inkrafttreten

Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft.

Der AN bestätigt hiermit ausdrücklich, dass er den o.g. Vertragstext zur Kenntnis genommen hat. Mögliche Fragen sind ihm beantwortet  worden. 

Die Parteien bekennen mit ihrer Unterschrift, eine vollständige, jeweils von dem anderen Teil unterschriebene  Ausfertigung dieses Vertrages erhalten zu haben. 

___________, den ____________              ____________, _______________

Ort                   Datum                                  Ort                     Datum

___________________________
____________________________


AG  
       AN
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